
Mehrfachantrag Flächen (MFA) selbsttätig einreichen

Für Betriebe ohne Flächenänderungen und ohne Förderungen (ÖPUL, Direktzahlungen) 

= „reine Weinbaukatasterbetriebe“



Mehrfachantrag selbsttätig einreichen 

 NÖ-Weinbaugesetz, §12 (2): Jede oder jeder Weinbautreibende hat jährlich mit Hilfe des 

„Mehrfachantrages Flächen (MFA)“, … ,alle von ihm oder von ihr bewirtschafteten 

Weinbauparzellen zu melden. 

 MFA kann selbsttätig oder mit Hilfe der zuständigen BBK eingereicht/abgegeben werden

 Selbsttätige MFA-Einreichung möglich und nur dann empfohlen, wenn:

 keine Flächenänderungen vorliegen

 keine Flächenförderungen beantragt werden (zB. keine ÖPUL-Teilnahmen, keine Beantragung 

von Direktzahlungen)

 Selbsttätige MFA-Abgabe unter „eAMA“
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Einloggen unter www.eama.at
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 Anmelden

 AMA-PIN-Code

 Handysignatur

 Kein PIN-Code vorhanden?

 „PIN-Code anfordern“ 

anklicken

 Betriebsnummer 

eingeben

 PIN-Code kommt per 

Post
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 Prüfen Sie bitte Ihre 

Stammdaten

Max Mustermann

1.1.1900

xxx010100

Musterstraße 1

1111 Musterort

123456789
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1233456

Musterstraße 1

1111 Musterort

BBK XX
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 Wenn Sie keine 

Flächenförderungen 

(Direktzahlungen, 

Ausgleichszulage, ÖPUL) 

erhalten oder beantragen 

wollen, muss hier nichts 

angekreuzt werden!

 einfach leer abspeichern
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 Nach dem Abspeichern, muss man wieder zurück zur 

Übersicht
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 Mit dem Aufrufen von  

INVEKOS-GIS könnten 

Flächenänderungen bekannt 

gegeben werden.

 Wenn sich nichts geändert 

hat  nur runterscrollen und 

auf „Speichern“ klicken
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 Wenn „Kein 

Fehler“ 

erscheint, 

können Sie 

absenden!

 Sollten Fehler 

angezeigt 

werden, 

kontaktieren Sie 

bitte die 

zuständige BBK 
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 Prüfen Sie 

abschließend 

(=vor dem 

endgültigen 

Senden) 

nochmals die 

erstellten 

Antragsformulare
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Zusammenfassung

 Sobald die Sendebestätigung angezeigt wird, ist alles fertig!

 Sofern in den Stammdaten eine Mailadresse angegeben ist, erhalten Sie die Sendebestätigung 

auch per Mail

 jährliche Weinbaumeldungen

 MFA bis 15.5.

 Bestandsmeldung bis 15.8.

 Erntemeldung bis 15.12.
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